
Fahrzeughersteller-/Fahrzeughändlerbescheinigung 

 

Hiermit wird bescheinigt, 

 dass das Fahrzeug (PKW / Motorrad / Anhänger / LKW) mit der 

Fahrzeugidentifizierungsnummer  

ein Neufahrzeug ist und 

 

 für das oben angegebene Fahrzeug bisher weder im Inland noch im Ausland 

Fahrzeugdokumente beantragt und ausgegeben wurden  

und 

 

 dass die Fahrzeugidentifizierungsnummer  

am Fahrzeug kontrolliert wurde. Sie stimmt mit der im COC-Dokument bzw. 

mit der im Gutachten angegebenen Fahrzeugidentifizierungsnummer überein. 

 

 das Herkunftsland des Fahrzeuges ist  

 

 das oben genannte Fahrzeug befindet sich in der Bundesrepublik Deutschland  

 

 wenn das Fahrzeug nicht aus einem Mitgliedstaat des Europäischen 

Wirtschaftsraums eingeführt wurde, dann habe ich das Fahrzeug 

ordnungsgemäß bei der zuständigen Zollbehörde verzollt. Der 

Verzollungsnachweis liegt dieser Bescheinigung bei. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Stempel, Unterschrift 

 

 

Sollte eine Überprüfung ergeben, dass eine andere Registrierung oder Zulassung erfolgt ist, 

verpflichte ich mich die deutschen Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, die 

Kennzeichenschilder und ggf. die ausländischen Zulassungsbescheinigungen unverzüglich 

der Kfz-Zulassungsbehörde vorzulegen. Evtl. anfallende Gebühren (z.B. für anfallende 

Außendienste, die Stornierung der Zulassung, Änderungen der Zulassungsdokumente, 

Kosten für die Vorführung bzw. nachträgliche Vorführung des Fahrzeuges, …) werden von 

mir übernommen. 

 Stand: 12.12.2022  


